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Samtgemeinde Baddeckenstedt  Baddeckenstedt, den 22.01.2019 

Der Samtgemeindebürgermeister Status: öffentlich 

  
 

Beschlussvorlage SG 
Baddeckenstedt 

 

DS Nr.: X/128 (SG) 
AMT II 

Bürgerservice/Bildung/Soziales/Feuerwehr 

Sachbearbeiter/in: Marion Bürger  

Ernennung von Axel Hoffmeister zum Ehrenbrandmeister 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit Reihen-
folge 

Samtgemeindeausschuss 07.02.2019 nicht öffentlich Vorberatung 1 

Samtgemeinderat 26.02.2019 öffentlich Entscheidung 2 

 
Antrag: 
 

Der Brandmeister Axel Hoffmeister wird zum 
Ehrenbrandmeister der FF Steinlah ernannt. 
 

 
 

 

Begründung: 

 

Mit Schreiben vom 07.11.2018 beantragte die FF Steinlah, den ehemaligen 
Ortsbandmeister Axel Hoffmeister zum Ehrenbrandmeister zu ernennen. 

 
Die Richtlinien zur Ernennung von Ehrenbrandmeistern in der Samtgemeinde 
Baddeckenstedt vom 26. Mai 2009 sehen vor, auf Vorschlag der Ortsfeuerwehr 
Ehrenbrandmeister zu ernennen. Voraussetzung ist eine Mindestdienstzeit von 18 
Jahren, wobei die Ernennung erst nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
erfolgen kann. Der Brandmeister Axel Hoffmeister war vom 31.01.1981 bis 
28.01.1989 stellvertretender und vom 25.01.1992 bis zum 21.12.2002 
Ortsbrandmeister der FF Steinlah. Es ist damit festzustellen, dass der Vorgenannte 
die Mindestzeit erfüllt hat. Altersbedingt ist Axel Hoffmeister bereits 2002 aus dem 
aktiven Dienst ausgeschieden. 
 
In den Jahren 1989 bis 1990 wirkte der ehemalige Ortsbrandmeister maßgeblich bei 
der Erstellung des Rohbaus anlässlich der Errichtung eines Feuerwehrhauses in 
Steinlah mit. Ferner leitet Axel Hoffmeister seit Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
die Altersabteilung, für die er Besichtigungen, Fahrten und Vorträge organisiert sowie 
die aktiven Kameraden mit seinen Alterskameraden in organisatorischen Dingen 
unterstützt. 
 
Mit der Ernennung zum Ehrenbrandmeister soll die Leistung und das Engagement 
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entsprechend gewürdigt werden. Im Rahmen des Kommersabends am 03.05.2019 
soll gem. Antrag der FF Steinlah die Ehrung erfolgen. 
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 

Keine. 
 
 
 
 
 

 


	Datum
	Ostatus
	Zuständig
	Nummer
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

